
Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit 
unter der Telefonnummer 112 (auch aus Mobilfunknetzen) zu 
erreichen. 

Am 7. und 8. Januar 2012 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frau-
enarzt) für das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altland-
kreis Kempten unter der Telefonnummer (0 18 05) 19 12 12 zu 
erreichen.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 7. und 8. Januar 
2012 unter Telefon (08326) 251. Notfallsprechstunden von 10.00 
bis 12.00 und von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für 
den Bereich Kempten ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zei-
tung unter der Rubrik „was, wo, wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst 
der Apotheken

Bad Hindelang:
am 7. Januar 2012: Falken-Apotheke, Färbergasse 2, 
Telefon (08324) 323 (18.00 bis 19.00 Uhr)

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach, Burgberg:
am 7. Januar 2012: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon (08323) 2677 
am 8. Januar 2012: Adler-Apotheke, Sonthofen, Promenade 
straße 5a, Telefon (08321) 22899, und Stadt-Apotheke, Immen-
stadt, Kirchplatz 3, Telefon (08323) 8524 (10.00 bis 12.00 Uhr)

Oberstdorf, Fischen:
am 7. Januar 2012: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, Poststraße 10, 
Telefon (08322) 940700 
am 8. Januar 2012: Hubertus-Apotheke, Oberstdorf, Weststraße 
11, Telefon (08322) 4644 
(10.00 bis 12.00 und 17.00 bis 19.00 Uhr)

Oberstaufen:
am 7. Januar 2012: Propstei-Apotheke, Hugo-von- 
Königsegg-Straße 1, Telefon (08386) 2730 (18.00 bis 19.00 Uhr)
am 8. Januar 2012: Propstei-Apotheke, 
Hugo-von-Königsegg-Straße 1, Telefon (08386) 2730  
(10.00 bis 12.00 und 18.00 bis 19.00 Uhr)

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach, 
Lauben, Sulzberg, Waltenhofen, Wiggensbach:
am 7. Januar 2012: Ried-Apotheke, Betzigau, Hauptstraße 8, 
Telefon (0831) 574666 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 8. Januar 2012: Cornelius-Apotheke, Probstried, 
An der Wilhelmshöhe 32, Telefon (08374) 589658 
(18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 7. Januar 2012: Alpin-Apotheke am Klinikum, Pettenkofer 
Straße 1a, Telefon (0831) 9607780 
am 8. Januar 2012: Apotheke im Lyzeum, Auf'm Plätzle 1, 
Telefon (0831) 202892

Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden  
Fällen in Anspruch zu nehmen!

I. Bekanntmachung der Stadt Immenstadt i. Allgäu

Widmung des Alpweges „Hohenschwandweg“ in Reuter zum 
öffentlichen Feld- und Waldweg
Der auf den Grundstücken Fl.-Nr. 740/1 bis Fl.Nr. 785, 
Gemarkung Bühl, verlaufende Alpweg „Hohenschwandweg“ 
wird zum ausgebauten öffentlichen Feld- und Waldweg gemäß 
Art. 54 i.V.m. Art. 6 BayStrWG gewidmet. Das Straßenstück 
beginnt im Süden an der Südostecke der Fl.-Nr. 740/0, Gemar-
kung Bühl (km 0,000) und endet im Norden am Ausbauende 
in Höhe der Ostseite des Alpgebäudes auf Fl.-Nr. 784, Gemar-
kung Bühl (km 2,100). Siehe Lageplan vom 9.2.2010.
Träger der Straßenbaulast ist die Stadt Immenstadt i. Allgäu.

Hinweis: Die Widmungsunterlagen können von jeder-
mann in der Stadtverwaltung Immenstadt, Dienstgebäude 
Kirchplatz 7, Zimmer Nr. 22, eingesehen werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Widmung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
in Augsburg, Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Stadt Immenstadt i. Allgäu) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, die angefoch-
tene Einziehung soll in Urschrift oder in Abschnitt beigefügt 
werden. Die Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtbehelfsbelehrung:

– �Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetztes zur Aus-
führung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.6.2007 
(GVBl. 13/2007) wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Bayer. Straßen- und Wegerechts abgeschafft. Es 
besteht keine Möglichkeit, gegen diese Einziehung Wider-
spruch zu erheben. 

– Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

Immenstadt, den 22. Dezember 2011

Stadt Immenstadt i. Allgäu 

Gez.: Armin Schaupp, 1. Bürgermeister� Z 2 - 270

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 27.12.2011, 
(Bpl.-Nr. 0979/11T), den Eheleuten Franz und Petra Ogger, 
Weststraße 15, 87561 Oberstdorf, den Einbau einer Ferien-
wohnung in die südlichen Gasträume des „Café Knaus“; 1. 
Tektur vom 8.12.2011 Antrag auf Abweichung vom Brand-
schutz, in Oberstdorf, Weststraße 15 (Fl.Nr. 80/2), Gemar-
kung Oberstdorf, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage beim Bayerischen Verwaltungs-
gericht in Postanschrift: 86048 Augsburg; Postfach 1123 
43, Hausanschrift: 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung einer Klage per E-Mail genügt nicht der 
Schriftform und ist unzulässig.

Durch Gesetzesänderung wurde das Widerspruchsverfah-
ren in Bausachen abgeschafft.

Die Anfechtungsklage eines Dritten hat keine aufschie-
bende Wirkung.

Gez.: Wolfgang Settele

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des 
Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer 
Platz 2, Zimmer 3.17, und bei der Marktgemeinde Oberstdorf, 
Oberstdorf Haus, Prinzregenten-Platz 1, 87561 Oberstdorf, 
eingesehen werden.

Heinz-Joachim Pesch� Z 2 - 271

Sonthofen, den 3. Januar 2012
Gez.: Gebhard Kaiser, Landrat

Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu:  Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr
Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches im Landratsamt: Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–14.30 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Servicetelefon 08321/612-900, zusätzlich auch Dienstag, Mittwoch und Donnerstag bis 16.30 Uhr. Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen des Landkreises Oberallgäu finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org   Telefonische Auskünfte erhalten Sie von Frau Kappeler unter der Telefonnummer (08321) 612-211
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Oberallgäu
Landkre is

BürgerService Zulassung

im Landratsamt Oberallgäu
Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2
Service-Telefon 08321/612-900

Telefax 08321/612-350
buergerservice@lra-oa.bayern.de

in der gemeinsamen Zulassungsstelle 
von Landkreis und Stadt Kempten (Allgäu)

Kempten, Bahnhofstraße 80
Bürgerservice Zulassung Kempten 

0831/252518-00
Führerscheinstelle Kempten 0831/252518-01

Führerscheinstelle Oberallgäu 0831/252518-02
Telefax 0831/252518-30

buergerservice-zulassung@kempten.de

Im Internet:
➢ Wunschkennzeichen reservieren
➢ Feinstaubplakette bestellen
➢ Termin vereinbaren

www.buergerservice-zulassung.de

Erweiterte Öffnungszeiten:

Sonthofen		  Kempten

Mo	 7.30-17.00 h	 7.30-17.00 h

Di	 7.30-14.30 h	 7.30-15.00 h

Mi/Do	 7.30-16.00 h	 7.30-16.00 h

Fr	 7.30-12.30 h	 7.30-12.30 h

Servicetelefon zusätzlich

Di/Mi/Do	 -16.30 h	
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